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Ende Februar 1784 (von der Betwoche bis zur Fastnacht) erfolgte nach starkem Schneefall eine Schneeschmelze 
mit verheerenden Folgen. Infolge von Überschwemmungen entstanden beachtliche Schäden an Brücken und 
Wegen. Die betroffenen Gemeinden im Oberamt Ottweiler waren mit den Kosten der Instandsetzung total 
überfordert.             Fortsetzung Rückseite 
 

 
 
 
 
 
 

 Um 1790 entstandenes Porträt von Johann Friedrich Dryander 
     (Alte Sammlung des Saarland Museums, Saarbrücken) 
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Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in neue Jahr 2022 

 
Auch in diesem Jahr müssen sie auf unsere beliebten Mitbringsel des Wellesweiler Arbeitskreises für 

Geschichte, Landeskunde und Volkskultur e.V. zu Weihnachten nicht verzichten. 
 

Verschiedene Edelbrände sind in der Bäckerei Borsdorff erhältlich. 

Daher gab die Fürstin Katharina von Nassau-Saarbrücken und Gräfin von Ottweiler, im Volksmund 
„Gänsegretel“  genannt,  den betroffenen  Gemeinden  Darlehen aus ihrer Privatschatulle. Insgesamt wurden  
26 500 fl. (Gulden) zu einem Zinssatz von 5 % verliehen. Die Gemeinden Neunkirchens, darunter auch 
Wellesweiler, erhielt für den Brückenneubau 3 500 fl. 
 
Nach der Flucht der Fürstenfamilie am 13.05.1793 vom Jagdschloss Neunkirchen nach Baden-Baden, war man 
der Meinung, dass man den Fürsten nichts mehr schuldete, weil die Wiederinstandsetzung der zerstörten 
Brücken im Interesse des Landes war.  
 
Im Frieden von Lunéville 1801, der die Abtretung aller linksrheinischen Gebiete an Frankreich besiegelte, 
wurden den betroffenen adligen Besitzern Entschädigungen zugesagt. Das Haus Nassau-Usingen erhielt eine 
Entschädigungssumme von 580 000 fl. Diese Summen wurden durch enteignete Güter der Kirchen aufgebracht.  
 
Da dieser Vertrag heute noch Gültigkeit hat, erhalten die beiden christlichen Kirchen in Deutschland aktuell 
noch finanzielle Entschädigung für die Enteignung vor 2 Jahrhunderten. Die Bundesländer zahlen einen jährlich 
Betrag, der 2019 549 Millionen Euro betrug. Für das Jahr 2021 wird diese Staatsleistung auf 600 Millionen Euro 
geschätzt.                                                                                                                                      Fortsezung folgt 
 


